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Teilrevision Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister: Verabschiedung der 
Vernehmlassungsantwort 

1. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2023 eröffnete die Direktion der Justiz und des Innern die 
Vernehmlassung zu einer Teilrevision des Gesetzes über das Meldewesen und die Einwohnerregister 
vom 11. Mai 2015 (MERG; LS 142.1). Die Vernehmlassung dauert bis Ende März 2024. Ziel dieser 
Teilrevision ist die Harmonisierung der Einwohnerregister und die Verbesserung der Datenqualität. Es 
sollen die verschiedenen Meldeverhältnisse fachlich korrekt und einheitlich erfasst werden. Für die 
Einwohnerdienste soll eine Vereinfachung der administrativen Prozesse resultieren. 
2.a. Für die Landeskirche von Bedeutung sind die Änderungen von § 22 Abs. 1 lit. a–c und § 24 
MERG. In § 22 Abs. 1 MERG soll der Hinweis auf das Stimmregister entfernt werden, da dieses kein 
eigenständiges Register darstellt, sondern ein jeweils tagesaktueller, die Merkmale der Stimm- und 
Wahlberechtigung berücksichtigender Auszug aus dem Einwohnerregister ist. Weil die 
Kirchgemeinden gemäss Art. 20 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich vom 17. März 2009 (KO; LS 181.10) das Stimmregister durch die 
politische Gemeinde führen zu lassen haben, dürfte sich diese Änderung auf die Kirchgemeinden nicht 
weiter auswirken. Urnenwahlen und Urnenabstimmungen führen ohnehin die stattlichen Behörden im 
Auftrag der kirchlichen Körperschaften durch. 
b. § 24 MERG regelt die Nutzung der AHV-Nummer durch die Datenbezüger aus der Kantonalen 
Einwohnerdatenplattform (KEP). Diese Nutzung soll nicht mehr im Gesetz, sondern durch die 
zuständige Direktion des Regierungsrates geregelt werden, wobei aufgrund des Revisionsentwurfs 
unklar ist, ob damit die Direktion der Justiz des Innern oder das Gemeindeamt gemeint ist. Weil die 
AHV-Nummer das zentrale Element ist, um eine Person in den staatlichen und kirchlichen Registern 
eindeutig zu identifizieren und deshalb auch im Mitgliederverwaltungsprogramm Ki-Kartei hinterlegt 
und unabdingbar ist, ist in der Vernehmlassung auf diese Ausganglage hinzuweisen und zu 
beantragen, am bisherigen § 24 MERG festzuhalten. Überdies ist anzuregen, dass die Landeskirche 
aus der KEP auch die Daten jener Personen erhält, die evangelisch-reformierter Konfession sind und 
im Kanton Zürich über einen Nebenwohnsitz (Aufenthalterinnen und Aufenthalter im Kanton Zürich) 
verfügen.
3. Die Vernehmlassungsantwort wurde mit der Römisch-katholischen Körperschaft abgesprochen. 
Diese wird eine inhaltlich weitgehend identische Stellungnahme einreichen. Die 
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Vernehmlassungsantwort des Kirchenrates liegt vor und ist zuhanden der Direktion der Justiz und des 
Innern zu verabschieden.

Der Kirchenrat beschliesst: 
1. Betreffend die Teilrevision des Gesetzes über das Meldewesen und die Einwohnerregister vom 

11. Mai 2015 (MERG; LS 142.1) wird folgende Vernehmlassungsantwort verabschiedet:



Kirchenrat   KR 2024-78 vom 28. Februar 2024 Seite 3 von 4



Kirchenrat   KR 2024-78 vom 28. Februar 2024 Seite 4 von 4

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 Nicolas Mori, Leiter Kommunikation
 Martin Röhl, Leiter Rechtsdienst, zur weiteren Bearbeitung

Für richtigen Auszug

Arnold Schudel
Kirchenratskanzlei


